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Wir begrüßen die Initiative des Gesetzgebers, den Missbrauch bei der Verschreibung und der 

Abgabe von Medizinal-Cannabis einzudämmen.  

 

Wir unterstützen sowohl eine Regelung, die grundsätzlich vorsieht, dass die Verschreibung 

von Medizinal-Cannabis einen persönlichen Erstkontakt zwischen dem verschreibenden Arzt 

und dem Patienten sowie regelmäßigen persönlichen Kontakt bei Folgeverschreibungen vor-

sieht, als auch die Verankerung eines Versandverbots für Cannabisblüten.  

 

Damit werden Änderungen aufgegriffen, die die Hauptversammlung der Deutschen Apotheke-

rinnen und Apotheker bereits anlässlich des Deutschen Apothekertags 2025 in Düsseldorf be-

kräftigt hat. Wir hielten es zudem im Interesse einer konsequenten Durchsetzung der vorge-

sehenen Änderungen für sachgerecht, wenn die Verletzung der Vorschriften in einer Weise 

sanktioniert würde, durch die ihre generalpräventive Wirkung gewährleistet werden kann. 

 

Die Anregung des Bundesrats, klarzustellend zu regeln, dass auf Medizinal-Cannabis als Arz-

neimittel, das unter die spezifische Verschreibungspflicht nach dem Medizinal-Cannabisge-

setz (MedCanG) fällt, die Vorschriften der Arzneimittelpreisverordnung Anwendung finden sol-

len, unterstützten wir ebenfalls ausdrücklich. 

 

Wir regen darüber hinaus an, die vorgesehenen Regelungen nicht nur auf Cannabisblüten im 

Sinne des § 2 Nummer 1 MedCanG, sondern darüber hinaus auch auf Extrakte zu erstrecken. 

Die vorgesehene verschärfte Regulierung für den Umgang mit Cannabisblüten führt bereits 

dazu, dass Umgehungsstrategien der Anbieter entwickelt werden, durch die das gesetzgebe-

rische Anliegen unterlaufen werden könnte. Der Regelungszweck des MedCanG knüpft an 

den Wirkstoff, nicht an die äußere Darreichungsform an, weshalb eine unterschiedliche regu-

latorische Behandlung zwischen Blüten und Extrakten sachlich nicht gerechtfertigt scheint. 

 

 

 


